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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Murtal vom 13.03.2026 über das Verbot von 

Feuerentzünden und Rauchen im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr ist mit 17.03.2026 in Kraft 

getreten. 

 

In der Anlage übermittelt Ihnen die Behörde das Bezirks-Verordnungsblatt Nr. 6/2026 vom 16.03.2026 

zur Kenntnisnahme und mit dem Ersuchen um Verlautbarung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Bezirkshauptfrau i.V. 

 

Sabine Köck-Arras 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

 

Anlage: 

Bezirks-Verordnungsblatt Nr. 6/2026 
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